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Kleine Anfrage 2050 
der Abgeordneten Iris Schülzke 
der BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 
 
 
Nutzung von Dienstwagen in der Landesregierung 
 
 
In der Presse wird ungewöhnlich oft und seit mehreren Monaten über die nicht ord-
nungsgemäße Nutzung von Dienstwagen berichtet. Zurzeit ranken sich Spekulatio-
nen um die Nutzung eines Feuerwehrautos durch den Stellvertretenden Landes-
brandmeister. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wer hat die Dienstreiseaufträge für die Nutzung des Audi abgezeichnet? 
2. Wer war und ist für die Kontrolle des Reisekostenrechts zuständig? 
3. Gibt es zum allgemeinen Reisekostenrecht Sonderregelungen für Landesbe-

dienstete bei der Nutzung von landeseigenen Fahrzeugen und welche? 
4. Gab es mit dem Stellv. Landesbrandmeister eine Vereinbarung zur Nutzung des 

Audi und wie lauteten die konkreten Regelungen zur privaten Nutzung des Audi? 
5. Ist es richtig, dass dem stellvertretenden Landesbrandmeister ein 2. Dienstwagen 

als Büroleiter des Ministerpräsidenten zur Verfügung stand und wurde dieser 
auch für private Zwecke genutzt? 

6. Berichtet wurde, dass der rote Audi des Stellv. Landesbrandmeisters  des Öfteren 
für Fahrten nach Hause und somit anschließend zum Dienst genutzt wurde. Wur-
den diese Fahrten des auffällig roten Fahrzeuges zu Privatzwecken nicht bemerkt 
oder gab es Hinweise zum Verstoß gegen das Reisekostenrecht, wenn ja, wie 
viele? 

7. Seit wann erfolgt die private Nutzung der Dienstfahrzeuge? 
8. Gab es neben den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auch solche, zu 

denen das genannte Fahrzeug privat genutzt wurde? 
9. Wie wurden die Einzeltatbestände, also die Sachzuwendungen Fahrten zur Woh-

nung/Arbeitsstätte und die sonstige private Nutzung besteuert? 
10. Die Presse berichtete, dass dieses Fahrzeug aus den Mitteln zur Finanzierung 

der Einsatzfeuerwehrfahrzeuge in den Kommunen mitfinanziert wurde, entspricht 
das den Tatsachen? Wenn ja, in welcher Höhe ist das geschehen? 

11. Wie teuer war dieses Fahrzeug, wie teuer ist die jährliche Unterhaltung und wel-
che Sonderausstattungen hatte dieses Fahrzeug im Detail? (Bitte auflisten) 

12. Für welche Aufgaben sollte dieses Fahrzeug dienen, wie oft ist der Stellvertreten-
de Landesbrandmeister bei Einsätzen oder Notsituationen direkt gefordert und 



wie oft ist diese Situation in welchen Landkreisen bei welchen Situationen einge-
treten? 

13. Wie hoch ist das Antragsvolumen zur Unterstützung der Feuerwehren für Fahr-
zeuge einschließlich Leitern, Hubrettern, Rettungsbooten oder ähnlichen Feuer-
wehrgeräten und wie viele Fahrzeuge /Geräte sind von den einzelnen Landkrei-
sen beantragt? 

14. Wie viele Feuerwehreinsatzfahrzeuge der FFw in den Kommunen sind älter als 
20 Jahre, wie viele sind älter als 30 Jahre? 


